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Literatur 713 

D a n k w a r d V o l l m e r , Alte Geschichte in Studium und Unterricht. Eine Einfüh-
rung mit kommentiertem Literaturverzeichnis. Steiner, Stuttgart 1994. 205 S. 

Rechtsgeschichte ist von der Altertumskunde nicht zu trennen. Immer wieder stößt 
der Rechtshistoriker, der auf dem weiten Gebiet der antiken Kulturen fast ex 
defmitione Dilettant ist (hoffentlich im positiven Sinn des Wortes), an die Grenzen 
seiner Kompetenz. Ohne Scheu möge er auf das hier anzuzeigende Einführungs-
büchlein zurückgreifen, das auf den Magisterabschluß des Lehramtstudiums Ge-
schichte zugeschnitten ist. Das alles sollte auch ein Rechtshistoriker wissen. Siehe, 
vieles irgendwo einmal Gehörtes taucht auf, verdichtet sich zu einem Geflecht, regt an, 
die weiterführende Literatur zur Hand zu nehmen. Vielfach beruhigt es auch, einen 
kompetenten bibliographischen Ratgeber zur Seite zu haben. Es wäre ungerecht, das 
Buch nach dem Abschnitt „Das Recht" (Kapitel C. 1. 5, S. 120) zu beurteilen. Gerade 
das braucht der Jurist nicht. Mit Gewinn können wir die Materien rezipieren, die auch 
dem Autor mehr liegen. Die fünf Kapitel enthalten: A. Grundlagen, Erster Zugriff 
(17 — 62; vor allem Überblicks- und Gesamtdarstellungen, Methodenprobleme, 
Handbücher, Quellensammlungen, Chronologie), B. Quellen (63 — 100; Schrift, Lite-
ratur, Epigraphik, Papyrologie, Numismatik, Prosopographie; Archäologie), C. Ver-
tiefende Fragestellungen (101 — 155; Religion, Philosophie, geographische Weltvor-
stellungen, Alltag, Recht, Krieg, Anthropologie, politische Ideengeschichte, Ver-
fassung; Alter Orient; Wissenschaftsgeschichte; Theorie der Geschichte), D. Fach-
didaktik (156-182) und E. Das althistorische Bücherbrett (183 - 1 9 0 ) . All das ist viel 
— und natürlich zu wenig. Das zeigen besonders die zwei Seiten „Papyrologie" (Β. 1.6, 
S. 86f.): Die kleine Einführung von R u p p r e c h t (s. diese Z. 112, 1994, 724ff.), dem 
Verfasser noch nicht zugänglich, mutet dagegen wie ein Handbuch an. Gleichwohl, 
glücklich könnte sich jeder Rechtshistoriker schätzen, der dies von V o l l m e r gebotene 
Basiswissen beherrscht — oder zumindest weiß, wo er rasch Nachhilfe beziehen kann. 
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